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Anhang: Ausfiihrungsbestimmungen zur Verordnung betreffend den Ubertritt in
die Oberstufe der Volksschule, die Beforderung und den Wechsel der
Abteilungen der Oberstufe (Ubertrittsordnung)
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KANTON ZURICH

Ausfithrungsbestimmungen
zur Verordnung betreffend den Ubertritt in die
Oberstufe der Volksschule, die Beforderung und
den Wechsel der Abteilungen der Oberstufe
(Ubertrittsordnung) 1
vom 18. Oktober 1960

Abénderung vom 11. Januar 1966

Der Erziehungsrat |
beschliesst:

Die Ausfiihrungsbestimmungen vom 18. Oktober 1960 zur
Ubertrittsordnung vom 11. Juli 1960 werden wie folgt abge-
andert:

§ 9. Schiiler, die in dem bis Mitte Januar zu erstellen-
den Zwischenzeugnis in Sprache (schriftlichen und miind-
lichen .Durchschnitt) und Rechnen die Durchschnittsnote
4,5 erreicht haben, sind im Verfahren gemdss § 3 lit. a
der Ubertrittsordnung von der Ubertrittspriifung befreit
und auf Bewidhrung in die Sekundarschule aufgenommen.

§ 10 Abs. 1. Soweit nach dem gewé#hlten Ubertritts-
verfahren (§ 3 lit. a und b) die Zuteilung zur Real- und
Oberschule ohne Priifung erfolgt, stellt der Lehrer der
6. Klasse Antrag auf Grund eines bis Mitte Januar erteil-
ten Zwischenzeugnisses.

§ 22. Erscheint auf Grund des bis Ende Januar zu er-
stellenden Zwischenzeugnisses die Beforderung am Ende
des Schuljahres fraglich, so sind die Eltern zu verstin-
digen.

1 Verordnung vom 11. Juli 1960



Ebenso sind die Eltern zu benachrichtigen, wenn eine
Riickversetzung im Laufe des Schuljahres in Frage kommt.

Diese Anderungen treten auf Beginn des Schuljahres
1966/67 in Kraft.

Zirich, 11. Januar 1966

Namens des Erziehungsrates,

Der Direktor des Erziehungswesens:
Dr. W. Konig

Der Direktionssekretar:
Dr. R. Roemer



	Ausführungsbestimmungen zur Verordnung betreffend den Übertritt in die Oberstufe der Volksschule, die Beförderung und den Wechsel der Abteilungen der Oberstufe (Übertrittsordnung)

